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Beratungsfolge Sitzungsdatum 

Gemeinderat Benndorf 09.02.2026 
 
 

Grundhafte Sanierung der Hauptstraße einschließlich 
Entwässerung 
 
Beschlussbegründung: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Benndorf hat mit Beschluss BEN/BV/051/2025 vom 10.11.2025 
entschieden, die Zufahrtsstraße zu den Grundstücken Hauptstraße Nr. 46, 47 und 48 auszubauen. In 
diesem Beschluss wurde der Bürgermeister ermächtigt, die erforderlichen Maßnahmen zur 
Vorbereitung und Beauftragung des Straßenbaus einzuleiten. 
 
In der Folge wurde ein Ingenieurbüro mit der Vorplanung beauftragt. Die Vorplanung liegt inzwischen 
vor. Im Rahmen dieser Planung wurden drei technisch umsetzbare Ausbauvarianten untersucht: 
 

a) Variante 1.1: Asphaltbelag mit qualifizierter Bodenverbesserung 
b) Variante 1.2: Asphaltbelag mit Bodenverbesserung durch hydraulische Bindemittel 
c) Variante 2: Betonpflaster 

 
Zu allen Varianten liegen entsprechende technische Beschreibungen sowie Kostenschätzungen vor, 
die dieser Beschlussvorlage als Anlagen beigefügt sind. Auf Grundlage dieser Unterlagen ist über die 
Ausführungsvariante für den Ausbau der Zufahrtsstraße zu entscheiden. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Benndorf beschließt: 
 
Der Ausbau der Zufahrtsstraße zu den Grundstücken Hauptstraße Nr. 46, 47 und 48 erfolgt gemäß 
der Vorplanung des beauftragten Ingenieurbüros nach folgender Variante: 
 

a) Variante 1.1 – Asphaltbelag mit qualifizierter Bodenverbesserung 
b) Variante 1.2 – Asphaltbelag mit Bodenverbesserung durch hydraulische Bindemittel 
c) Variante 2 – Betonpflaster 

 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die weiteren Schritte zur Umsetzung der beschlossenen 
Variante einzuleiten. 

 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 finanzielle Auswirkungen      keine finanziellen Auswirkungen 
 

 
Ertrag 
 

 
EUR 
 

 
Einzahlungen 
 

 
EUR 
 

 
Aufwand 
 

 
EUR 
 

 
Auszahlungen 
 

 
EUR max. 61.200,00 
 

 

 Mittel stehen zur Verfügung 

 

Jahr 
2026 
 

Kostenstelle/ Konto 
54110.100//09620.40006 

 

EUR 
61.200,00 

 
           EUR 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung, es fehlen 

 

Deckungsvorschlag: 
     Jahr  Kostenstelle/ Konto  EUR 

 Minderaufwendungen/ 

 Auszahlungseinsparung 
 
 

 Mehrerträge /  

 Mehreinzahlungen 
 

 

Jährliche Folgekosten: Personalkosten  Sachkosten  Abschreibungen 

 
 ja  nein                                                                                                                  über Nutzungsdauer 

 

Bemerkungen 
Planung wurde in 2025 erteilt. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden in das Jahr 2026 
übertragen. 
 

 
 
 
Anlagen: 
 
Vorplanung gemäß Leistungsphase 2 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussvorschlag abweichender Beschluss 
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